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I  Einführung

Die Reform des deutschen Telekommunikationsrechts kann nicht unabhängig
gesehen werden vom Review 1999 der EU-Kommission. Das im Frühjahr 2002
vom Europäischen Parlament und Rat verabschiedete Richtlinienpaket (Rah-
menrichtlinie,1 Zugangsrichtlinie,2 Genehmigungsrichtlinie,3 Universaldien-
strichtlinie4) wird nach seiner Umsetzung in das nationale Recht der Mitglied-
staaten der Europäischen Union die vielfältigen telekommunikationsrechtlichen
Richtlinien des bisherigen europäischen Telekommunikationsrechts ersetzen. Im
Rahmen der aktuellen und äußerst kontrovers geführten Diskussionen über die
Ausgestaltung der Inhalte und institutionellen Verfahrensweisen der Umsetzung
in nationales Telekommunikationsrecht sollte stets im Auge behalten werden,
dass die Richtlinientransformation keinen Mechanismus darstellt, sondern er-
hebliche rechtspolitische Spielräume bietet, deren Ausgestaltung das Resultat
ordnungspolitischer Konzeption und verfassungsrechtlicher Vorgaben sein
muss. Zentraler Ausgangspunkt der Rahmenrichtlinien (Art. 8) ist das Ziel der
Gewährleistung eines wirksamen Wettbewerbs. Während traditionell der Wett-
bewerb in einem Netz (Dienstewettbewerb) im Vordergrund stand, wird erst-
mals auch die Förderung effizienter Infrastrukturinvestitionen (Netzwettbewerb)
hervorgehoben.

Die Maßnahmen der nationalen Regulierungsbehörden müssen gemäß der Rah-
menrichtlinie (Art. 8) in angemessenem Verhältnis zu den Regulierungszielen

                                                
1 Rahmenrichtlinie: Richtlinie 2002/21EG des Europäischen Parlaments und des Rates

vom 7. März 2002 über einen gemeinsamen Rechtsrahmen für elektronische Kom-
munikationsnetze und -dienste, Abl. EG Nr. L 108, S. 33-50, vom 24. 4. 2002.

2 Zugangsrichtlinie: Richtlinie 2002/19/EG des Europäischen Parlamentes und des
Rates vom 7. März 2002 über den Zugang zu elektronischen Kommunikationsnetzen
und den zugehörigen Einrichtungen sowie deren Zusammenschaltung, Abl. EG Nr. L
108, S. 7-20, vom 24. 4. 2002.

3 Genehmigungsrichtlinie: Richtlinie 2002/20/EG des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 7. März 2002 über die Genehmigung elektronischer Kommunikati-
onsnetze und -dienste, Abl. EG Nr. L 108, S. 21-33, vom 24. 4. 2002.

4 Universaldienstrichtlinie: Richtlinie 2002/22/EG des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 7. März 2002 über den Universaldienst und Nutzerrechte bei elektro-
nischen Kommunikationsnetzen und -diensten, Abl. EG L 108, S. 51-77, vom 24. 4.
2002.
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stehen. Gemäß der Zugangsrichtlinie (Art. 13) können Verpflichtungen zur
Preiskontrolle und Kostenrechnung nur dann gerechtfertigt sein, wenn sie die
wirtschaftliche Effizienz und einen nachhaltigen Wettbewerb fördern und für die
Verbraucher möglichst vorteilhaft sind. Die Anwendung konkreter Regulie-
rungsinstrumente durch die nationalen Regulierungsbehördern wird dabei aller-
dings offen formuliert. Die Herausforderung bei der Umsetzung des deutschen
Telekommunikationsrechts besteht folglich darin, die erheblichen Umsetzungs-
spielräume des EU-Richtlinienpakets im Sinne von Gestaltungsspielräumen für
die nationalen Gesetzgeber nicht mittels Ad-hoc-Lösungen, sondern mittels ei-
nes ordnungspolitischen Regulierungskonzepts auszufüllen.5

Dieser Aufsatz untersucht nach einer kurzen Einführung in die Theorie der mo-
nopolistischen Bottlenecks zur Bestimmung der marktkonformen Regulierungs-
basis die Frage nach den wettbewerbsökonomisch geeigneten Regulierungsin-
strumenten und deren institutioneller Ausgestaltung.

II  Beschränkung der Preisregulierung auf monopolistische Bottlenecks

1 Die Theorie monopolistischer Bottlenecks

Die Theorie monopolistischer Bottlenecks wurde nicht speziell für den Tele-
kommunikationssektor entwickelt. Sie stellt gleichermaßen die methodische
Grundlage zur Lokalisierung eines sektorspezifischen Regulierungsbedarfs in
sämtlichen Netzsektoren dar. Aufbauend auf dem Marktzutrittsschrankenkon-
zept des Nobelpreisträgers G. J. Stigler6 und der Theorie der „contestable mar-

                                                
5 Vgl. Immenga, U./Kirchner, Ch./Knieps, G./Kruse, J., Telekommunikation im Wett-

bewerb. Eine ordnungspolitische Konzeption nach erfolgreicher Marktöffnung, Mün-
chen 2001; Immenga, U./Kirchner, Ch., Zur Neugestaltung des deutschen Telekom-
munikationsrechts – Die Umsetzung des „Neuen Rechtsrahmens“ für elektronische
Kommunikationsnetze und -dienste der Europäischen Union in deutsches Recht –,
in: TKMR 5/2002, S. 340-355.

6 Stigler, G.J., Barriers to Entry, Economies of Scale, and Firm Size, in: G.J. Stigler,
The Organization of Industry, Irwin, Homewood, Ill., 1968, S. 67-70.
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kets“ von W. J. Baumol, J. C. Panzar, R. D. Willig7 verfolgt dieser Ansatz die
disaggregierte Lokalisierung solcher Netzbereiche, die durch das Vorliegen sta-
biler netzspezifischer Marktmacht und folglich durch Abwesenheit von aktivem
und potenziellem Wettbewerb gekennzeichnet sind.8

Die Kernaussagen dieser Theorie lassen sich wie folgt zusammenfassen: Stabile
netzspezifische Marktmacht lässt sich nur bei einer Kombination von Bünde-
lungsvorteilen und irreversiblen Kosten nachweisen, d. h. bei Vorliegen eines
monopolistischen Bottlenecks. Die Bedingungen für eine monopolistische
Bottleneck-Einrichtung sind erfüllt, falls:

(1) eine Einrichtung unabdingbar ist, um Kunden zu erreichen, wenn es also
keine zweite oder dritte solche Einrichtung gibt, d.h. kein aktives Substitut
verfügbar ist. Dies ist dann der Fall, wenn aufgrund von Bündelungsvor-
teilen eine natürliche Monopolsituation vorliegt, so dass ein Anbieter diese
Einrichtung kostengünstiger bereitstellen kann als mehrere Anbieter;

(2) gleichzeitig die Einrichtung mit angemessenen Mitteln nicht dupliziert
werden kann, um den aktiven Anbieter zu disziplinieren, d. h. kein potenzi-
elles Substitut verfügbar ist. Dies ist dann der Fall, wenn die Kosten der
Einrichtung irreversibel sind und folglich auch kein funktionsfähiger Se-
cond Hand-Markt für diese Einrichtungen existiert.

Der Inhaber eines solchen monopolistischen Bottlenecks besitzt folglich stabile
Marktmacht, selbst dann, wenn sämtliche Marktteilnehmer perfekt informiert
sind, sämtliche Nachfrager Wechselbereitschaft besitzen und kleine Änderungen
der Preise eine Wanderung der Nachfrage zur Folge haben. Netzspezifische
Marktmacht des etablierten Unternehmens ist somit lediglich in denjenigen
Teilbereichen zu erwarten, die nicht nur durch Bündelungsvorteile, sondern
gleichzeitig auch durch irreversible Kosten gekennzeichnet sind. Irreversible
Kosten sind für das etablierte Unternehmen nicht mehr entscheidungsrelevant,

                                                
7 Baumol, W.J./Panzar, J.C./Willig, R.D., Contestable Markets and the Theory of In-

dustry Structure, San Diego, 1982.
8 Zur Theorie der monopolistischen Bottlenecks und ihrer Anwendung in unterschied-

lichen Netzsektoren vgl. Knieps, G./Brunekreeft, G. (Hrsg.): Zwischen Regulierung
und Wettbewerb – Netzsektoren in Deutschland, 2. Aufl., Heidelberg, 2002.
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wohl dagegen für die potenziellen Wettbewerber, da diese vor der Entscheidung
stehen, ob sie diese unwiederbringlichen Kosten in einem Markt einsetzen sollen
oder nicht. Das eingesessene Unternehmen hat somit niedrigere entscheidungs-
relevante Kosten als die potenziellen Wettbewerber. Hieraus ergibt sich ein
Spielraum für strategisches Verhalten, so dass ineffiziente Produktion oder
Überschussgewinne nicht mehr zwangsläufig Marktzutritt zur Folge haben.

Bei Abwesenheit von irreversiblen Kosten führen Bündelungsvorteile jedoch
aufgrund der Disziplinierungswirkung des potenziellen Wettbwerbs nicht zu
stabiler Marktmacht. Dies gilt unabhängig von der Höhe des Marktanteils der
involvierten Netzbetreiber, da ineffiziente Anbieter von nicht marktgerechten
Leistungen aufgrund des Wettbewerbsdrucks durch Marktneulinge ersetzt wer-
den. Ein Regulierungsbedarf zur Disziplinierung von Marktmacht der aktiven
Netzbetreiber liegt in diesem Fall nicht vor. Die Bottleneck-Theorie zielt nicht
darauf ab, die mehr oder weniger bedeutenden Informationsprobleme von realen
Märkten zu leugnen. Allerdings lässt sich aus Informationsproblemen keine ex
ante stabile Marktmacht ableiten, da Märkte erfinderisch in der (endogenen)
Entwicklung von Institutionen zur Überwindung von Informationsproblemen
sind.

2  Reformbedarf: Regulierungsumfang

a)  Disaggregierte Regulierung in der Telekommunikation

Traditionell wird davon ausgegangen, dass im Gegensatz zu den Fernnetzen die
lokalen Telekommunikationsnetze (local loop) monopolistische Bottlenecks dar-
stellen, für die weder aktive noch potenzielle Substitute verfügbar sind. Solange
und insoweit lokale Netze monopolistische Bottlenecks darstellen, unterliegen
sie zu Recht einer sektorspezifischen Regulierung.9

Das Ziel der Bottleneck-Theorie besteht folglich darin, den spezifischen Restre-
gulierungsbedarf der ex ante stabil ableitbaren netzspezifischen Marktmacht
aufzudecken. In allen übrigen Teilbereichen von Telekommunikationsnetzen ist
                                                

9 Vgl. hierzu die Einzelstudie von G. Knieps „Bottleneck-Regulierung in Telekommu-
nikationsnetzen“, in: Immenga/Kirchner/Knieps/Kruse (Fn. 5), S. 101-109.
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demgegenüber – wie in allen anderen Märkten auch – eine Missbrauchsaufsicht
im Sinne des allgemeinen Wettbewerbsrechts hinreichend. Wie auf allen ande-
ren wettbewerblich organisierten Märkten liegt aber die Beweislast, ob
Marktmacht vorliegt und zudem missbräuchlich ausgenutzt wird (vgl. etwa § 19
GWB), bei den Wettbewerbsbehörden. Im Gegensatz zu einer generellen ex ante
Regulierung sollten solche Eingriffe in den Wettbewerbsprozess immer nur
fallweise und ex post vorgenommen werden.

b)  Vernetzte Marktmacht und Leverage-Effekt?

Grundsätzlich gilt es zwischen dem Vorliegen netzspezifischer Marktmacht auf-
grund von Bottlenecks und der Frage nach einer möglichen Übertragung dieser
Marktmacht auf komplementäre Bereiche zu unterscheiden. Selbst wenn eine
Übertragung von Marktmacht von einem Bottleneck in andere Teilmärkte an-
reizkompatibel wäre, folgt hieraus keineswegs, dass der Bottleneck und die üb-
rigen Teilmärkte zum gleichen Markt gehören. Die Grundidee des disaggregier-
ten Regulierungsansatzes der Netzökonomie besteht gerade darin, zwischen
denjenigen Netzbereichen, die Bottlenecks darstellen, und denjenigen Netzbe-
reichen, die durch aktiven und potenziellen Wettbewerb gekennzeichnet sind, zu
unterscheiden. Die entscheidende Aufgabe ist dann die adäquate Regulierung
der Bottlenecks, die einen chancengleichen Wettbewerb auf den komplementä-
ren Märkten ermöglicht.

Auch wenn die Bottleneck-Bereiche aufgrund der Netzeigenschaft komplemen-
tär zu den übrigen Netzbereichen sind, bedeutet dies keineswegs, dass hieraus
die Notwendigkeit einer End-zu-End-Regulierung und damit ein pauschaler Ein-
satz der Regulierungsinstrumente abzuleiten ist. Eine End-zu-End-Regulierung
würde vielmehr die Erfolge der Liberalisierung und Öffnung der Netzsektoren
zunichte machen. An Stelle der wettbewerblichen Marktprozesse würde ein ad-
ministrativer Regulierungsprozess gesetzt mit den damit einhergehenden admi-
nistrativen Kosten, Anreizverzerrungen und Rentseeking-Aktivitäten der invol-
vierten Interessengruppen. Selbst der ausgeklügeltste Regulierungsvertrag kann
einen funktionsfähigen Wettbewerbsprozess nicht ersetzen. Auch der Versuch,
mittels einer „geeigneten“ End-zu-End-Regulierung den Wettbewerbsprozess zu
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imitieren, kann eine umfassende Deregulierung jenseits der Bottlenecks nicht
ersetzen. Nur durch eine gezielte Bottleneck-Regulierung ist es möglich, die
Rückführungspotenziale sektorspezifischer Regulierung rasch zu erkennen und
institutionell umzusetzen.

Genehmigungen von Entgelten und entgeltrelevanten Bestandteilen seitens der
Regulierungsbehörde sollten sich ausschließlich auf Leistungen in monopolisti-
schen Bottlenecks (local loop) konzentrieren. Auf allen anderen Telekommuni-
kationsteilmärkten ist auf eine Entgeltregulierung zu verzichten.

3  Fazit

•   Es gilt das wettbewerbsrechtliche Kriterium der marktbeherrschenden
Stellung auf das Vorliegen netzspezifischer Marktmacht zu konkretisieren.

•   Stabile netzspezifische Marktmacht tritt nur bei monopolistischen Bottle-
necks auf. Diese können weder durch aktiven noch durch potenziellen
Wettbewerb diszipliniert werden.

•   Der Regulierungsumfang ist strikt auf monopolistische Bottlenecks zu
begrenzen. In Telekommunikationsnetzen kann es sich dabei lediglich um
die letzte Meile (local loop) handeln. Genehmigungen von Entgelten und
entgeltrelevanten Bestandteilen seitens der Regulierungsbehörde sollten
sich ausschließlich auf Leistungen in monopolistischen Bottlenecks kon-
zentrieren. Auf allen anderen Telekommunikationsteilmärkten ist auf eine
Entgeltregulierung zu verzichten.
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III  Wohlfahrtsschädliche Preisstruktur-Regulierung

1  Der wettbewerbsökonomische Referenzpunkt

a)  Wettbewerbspreise zwischen Stand-alone-Kosten und kurzfristigen
Grenzkosten

Ein wesentliches Charakteristikum des Telekommunikationssektors (auch nach
der umfassenden Marktöffnung) besteht darin, dass Größen- und Verbundvor-
teile bei der Leistungserstellung eine bedeutende Rolle spielen. Die Wettbe-
werbspreise müssen sich daher – abhängig von den Nachfrageverhältnissen –
zwischen Stand-alone-Kosten und kurzfristigen Grenzkosten ungehindert ein-
spielen können.10 Ein Marktmachtmissbrauch liegt in diesem Fall nicht vor.
Obergrenzen für Zusammenschaltungsgebühren auf der Basis einheitlicher Auf-
schläge auf die Zusatzkosten passen nicht in das wettbewerbliche Umfeld.
Vielmehr stellen die kurzfristigen Grenzkosten (variablen Kosten) die kurzfristi-
ge Preisuntergrenze dar, ohne dass bereits Verdrängungsverhalten (predatory
pricing) vorliegt. Die langfristigen Zusatzkosten, die auch die relevanten Fixko-
sten enthalten, stellen dagegen die langfristige Preisuntergrenze dar.

b)  Marktmäßige Allokation der Gemeinkosten

Die Deckung der produktgruppenspezifischen Verbundkosten und der unter-
nehmensspezifischen Gemeinkosten muss in Abhängigkeit von den vorherr-
schenden Nachfrageverhältnissen (Preiselastizitäten der Nachfrage) erfolgen.
Der hierfür erforderliche Informationsbedarf wird auf den Märkten spontan be-
reitgestellt. Erst ex post kann daher diese sich ergebende Aufteilung der Ge-
meinkosten beobachtet werden. Administrative, durch staatliche Regulierung ex
ante festgelegte Aufteilungsschlüssel sind grundsätzlich nicht in der Lage, die
im Marktprozess endogen sich ergebenden Aufteilungen der Gemeinkosten zu
antizipieren. Das Informationsdefizit der Regulierungsbehörden ist zu groß, zu-

                                                
10 Weitergehende Ausführungen zur Preisdifferenzierung im Wettbewerb findet der Le-

ser in Knieps, G., Wettbewerbsökonomie – Regulierungstheorie, Industrieökonomik,
Wettbewerbspolitik, Berlin u.a. 2001.
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mal die relevanten Nachfrageelastizitäten auch im Zeitablauf (Tageszeit, saiso-
nal etc.) erheblich variieren.

c)  Wohlfahrtserhöhende Preisdifferenzierungspotenziale

Da einerseits die (kurzfristigen) variablen Kosten die kurzfristige Preisunter-
grenze und die (langfristigen) Zusatzkosten die langfristige Preisuntergrenze
darstellen, andererseits sowohl die produktgruppenspezifischen als auch die un-
ternehmensspezifischen Gemeinkosten (overhead Kosten) gedeckt werden müs-
sen (viability-Kriterium), ergibt sich ein erhebliches Preisdifferenzierungspoten-
zial, das unabhängig von der zugrundeliegenden Marktform zum Wohle der
Konsumenten genutzt werden sollte. Für die volkswirtschaftliche Beurteilung
unterschiedlicher Preisdifferenzierungsschemata müssen die Schemata als Gan-
zes verglichen werden. Es ist unzulässig, aufgrund punktueller Preisvergleiche
globale Aussagen über die Wohlfahrtswirkungen von Preisdifferenzierung ab-
zuleiten. Insbesondere darf eine zum Überleben des Netzbetreibers erforderliche
Preisdifferenzierung nicht mit wettbewerbsschädlicher Diskriminierung ver-
wechselt werden. Es gilt vielmehr, dass erst das Instrument der Preisdifferenzie-
rung einen unverzerrten Infrastruktur- und Servicewettbewerb ermöglicht.

Die wohlfahrtserhöhenden Wirkungen von Preisdifferenzierung dürfen nicht
durch asymmetrische Regulierungseingriffe behindert werden. Die Entwicklung
von innovativen Tarifstrukturen muss sämtlichen Anbietern (den eingesessenen
Unternehmen und ihren Wettbewerbern) offen stehen. Die Entwicklung neuer
Tarifstrukturen darf nicht durch eine Ausdehnung der Genehmigungspflicht auf
neue Tarife seitens der Regulierungsbehörde behindert werden. Optionstarife,
mehrteilige Tarife, nichtlineare Preisstrukturen etc. müssen im Wettbewerb von
sämtlichen Marktteilnehmern gleichermaßen angeboten werden können. Wenn
bestimmte Tarifmodelle einseitig nur von den Marktneulingen angeboten wer-
den dürften, käme dies einer strukturellen Wettbewerbsbehinderung der eta-
blierten Anbieter gleich.
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2  Zur Gefahr regulierungsbedingter Verzerrungen von Preisstrukturen

a)  Infrastruktur- versus Servicewettbewerb

Auf wettbewerblichen Telekommunikationsmärkten geht es darum, den Dienst-
leistungswettbewerb und den Infrastrukturwettbewerb gleichermaßen zu för-
dern, und nicht durch regulatorische Maßnahmen zu verzerren. Asymmetrische
Regulierungsauflagen, die den Infrastrukturwettbewerb einseitig behindern, set-
zen langfristig falsche Anreize. Ziel muss es sein, insbesondere Anreize für
Marktneulinge zu schaffen, selbst lohnende Infrastrukturinvestitionen zu tätigen.
Eine regulatorische Auflage Infrastrukturkapazitäten unter Kosten anzubieten,
führt zu einer Diskriminierung des etablierten Netzbetreibers. Die Folgen einer
asymmetrischen Regulierung zu Lasten von Betreibern öffentlicher Telekom-
munikationsnetze bestehen zum einen in strategischen Anreizen für die Wettbe-
werber, nicht bzw. weniger in den Aufbau eigener Telekommunikationsnetze zu
investieren; dadurch wird der Infrastrukturwettbewerb regulatorisch behindert.

b)  „Wholesale/retail“ Preisstrukturen

„Wholesale/retail“ Preisstrukturen müssen sich im Wettbewerbsprozess heraus-
kristallisieren und dürfen nicht durch regulatorische Vorgaben von Preisstruktur-
regeln (z. B. Adding-Up-Regel,11 Avoided Cost Pricing Rule for Resale12) ver-
zerrt werden, da sie auf regulatorischen Gemeinkostenschlüsseln basieren. An-
hand der Regulierungspraxis in verschiedenen Netzindustrien lassen sich die
negativen Auswirkungen solcher Preisstrukturregeln aufzeigen.

                                                
11 Nach der Adding-Up-Regel wäre es dem etablierten Anbieter untersagt, ein Produkt-

bündel anzubieten, das gegenüber der Summe der Einzelpreise Preisvorteile bein-
haltet.

12 Es handelt sich um die regulatorische Verpflichtung des Verkaufs von Telekommu-
nikationsleistungen zu einem Diskont, der die Kosteneinsparung reflektieren soll, die
dadurch entsteht, dass die Leistung an Wiederverkäufer auf dem Wholesale-Markt
und nicht an Endkunden auf dem Retail-Markt abgesetzt wird (vgl. Kaserman,
D.L/Mayo, J.W., An Efficient Avoided Cost Pricing Rule for Resale of Local
Exchange Telephone Services, in: Journal of Regulatory Economics, 11/1997,
S. 91-107).
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Regulatorische Auflagen im Sinne einer Resale-Verpflichtung führen ebenfalls
zu volkswirtschaftlich unerwünschten Ergebnissen.13 Das Erfordernis eines dis-
kriminierungsfreien Zugangs zu den Bottleneck-Komponenten impliziert kei-
neswegs einen berechtigten Anspruch auf die nachgelagerten wettbewerblichen
Komponenten der Retail-Ebene.

c)  Optionale Bündelprodukte und Kombitarife

Mit Optionstarifen erhält der Kunde gegen Zahlung einer festen monatlichen
Grundgebühr bestimmte Telefondienstleistungen günstiger. Damit erhöhen sich
seine fixen Kosten pro Monat, während die variablen Verbindungskosten sin-
ken. Bündelprodukte stellen spezifische, an das individuelle Telefonieverhalten
angepasste Angebote dar und erweitern so die Auswahlmöglichkeiten für den
Verbraucher. Tarifmodelle, die gegen Zahlung eines fixen Entgelts günstigere
Verbindungsentgelte bieten, können grundsätzlich von jedem Telekommunika-
tionsunternehmen angeboten werden. Mit Optionsangeboten erhält der Kunde
lediglich das Recht, bestimmte Telefondienstleistungen zu einem günstigeren
Preis in Anspruch zu nehmen. Da für ihn weiterhin die Möglichkeit des Call-by-
Call besteht, ist er nicht zur Abnahme verpflichtet. Die vielfältigen am Markt
angebotenen Tarifkombinationen zeigen, dass Optionstarife das bestehende An-
gebotsspektrum erweitern. Es besteht aber insbesondere keine Koppelung zu
Bottleneck-Komponenten in dem Sinne, dass die einzelnen günstigen Tarife nur
dann in Anspruch genommen werden können, wenn das Gesamtpaket abge-
nommen wird.

3  Fazit

• Falls regulatorische Auflagen dazu führen, dass Infrastrukturkapazitäten
unter Kosten angeboten werden müssen, führt dies zu einer Diskriminie-

                                                
13 Vgl. Schmidt, F./Wehmeier, A./Alkas, H., Unzulässige Bündelung bei optionalen

Tarifen der Deutschen Telekom? – Eine regulierungsökonomische Betrachtung, in:
MMR 8/2002, S. 528-533.
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rung des etablierten Netzbetreibers und zu einer Verzerrung von Investiti-
onsanreizen.

• Die Folgen einer asymmetrischen Regulierung zu Lasten von Betreibern
öffentlicher Telekommunikationsnetze bestehen in strategischen Anreizen
für Diensteanbieter, nicht bzw. weniger in den Aufbau eigener Telekom-
munikationsnetze zu investieren; dadurch wird der Infrastrukturwettbewerb
regulatorisch zugunsten des Dienstewettbewerbs behindert.

• Optionstarife, mehrteilige Tarife, nichtlineare Preisstrukturen etc. müssen
im Wettbewerb von sämtlichen Marktteilnehmern gleichermaßen angebo-
ten werden können. Wenn bestimmte Tarifmodelle einseitig nur von den
Marktneulingen angeboten werden dürften, käme dies einer strukturellen
Wettbewerbsbehinderung der etablierten Anbieter gleich.

• Eine nicht optionale Bündelung von Bottleneck-Komponenten und
komplementären Netzleistungen müsste dagegen regulatorisch untersagt
werden, da sie einer Ausdehnung des monopolistischen Bottlenecks gleich
käme.

IV Maßgeschneiderte Bottleneck-Regulierung

1  Die Essential-facilities-Doktrin

Die Anwendung der Essential-facilities-Doktrin ist dann gerechtfertigt, wenn
alternative Netze nicht zur Verfügung stehen. Der Netzanbieter besitzt in diesem
Fall Marktmacht bei der Bereitstellung der Bottleneck-Kapazitäten, die reguliert
werden muss. Die Anwendung der Essential-facilities-Doktrin basiert auf fol-
genden Voraussetzungen:14

-  Kontrolle einer wesentlichen Anlage (essential facility) durch einen
Monopolisten.

                                                
14 Im amerikanischen Antitrust-Recht unter Berufung auf Section 1 und 2 des Sherman

Acts; City of Anaheim v. Southern California Edison Co., 955 F. 2d 1373, 1380 (9th

Cir. 1992 ).
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-  Die Unfähigkeit des Wettbewerbers, eine solche Anlage unter angemesse-
nem Aufwand zu duplizieren.

-  Die Verweigerung der Bereitstellung der Anlage für die Inanspruchnahme
durch den Konkurrenten.

-  Die (technische) Möglichkeit, die Anlage auch für Dritte bereitzustellen.

Jenseits des monopolistischen Bottlenecks sind die Voraussetzungen für die
Anwendung der Essential-facilities-Doktrin allerdings nicht erfüllt, da in diesem
Fall die Wettbewerber immer Zugang zu alternativen (potenziellen) Netzen be-
sitzen. Falls das eingesessene Unternehmen ein nicht wettbewerbsmäßiges Ver-
halten an den Tag legt, treten neue Netzanbieter auf den Plan. Dieses Marktver-
halten tritt unabhängig davon auf, ob der aktive Netzanbieter als marktbeherr-
schend eingestuft wird oder nicht. Die Anwendung der Essential-facilities-
Doktrin wäre hier sogar schädlich, da sie zu einer künstlichen Verzerrung der
Wettbewerbsbedingungen führen würde. Insbesondere würden die Freiheitsgra-
de bei der Suche nach effizienten Verhandlungslösungen zwischen den Markt-
teilnehmern künstlich eingeschränkt.

Das Konzept der Essential-facilities-Doktrin sollte ausschließlich auf monopoli-
stische Bottlenecks angewendet werden. Hier ist es ein wesentlich präziseres
Kriterium als die Konzeption eines marktbeherrschenden Unternehmens, weil
durch die Essential-facilities-Doktrin der interventionsbedürftige Bereich sehr
viel schärfer eingegrenzt werden kann. In der Vergangenheit wurde die Essenti-
al-facilities-Doktrin von den amerikanischen Gerichten fallweise auf spezifische
Infrastrukturen (z.B. ein bestimmter Bahnhof, das Elektrizitätsnetz einer be-
stimmten Gemeinde) angewendet. Die Essential-facilities-Doktrin gewinnt zu-
nehmend auch im europäischen Wettbewerbsrecht an Bedeutung. Im Rahmen
einer disaggregierten Regulierungspolitik kann dieses Prinzip auf eine ganze
Klasse von Fällen angewendet werden, bei denen die Lokalisierung von
Marktmacht auf den gleichen Ursachen (Bündelungsvorteile in Kombination mit
irreversiblen Kosten) beruht.
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2  Preisniveau-Regulierung (Price-Cap-Regulierung) der Zugangstarife

Der Effekt einer totalen Verweigerung des Zugangs zu monopolistischen Bottle-
neck-Einrichtungen kann auch erreicht werden, indem der Zugang zu untragbar
hohen Tarifen bereitgestellt wird. Dies macht bereits deutlich, dass eine effekti-
ve Anwendung der Essential-facilities-Doktrin mit einer adäquaten Regulierung
der Zugangsbedingungen kombiniert werden muss. Grundlegender Ansatzpunkt
einer solchen Regulierungspolitik sollte allerdings sein, die Regulierungsmaß-
nahmen strikt auf diejenigen Netzbereiche zu beschränken, bei denen
Marktmachtpotenziale tatsächlich vorliegen. Eine Preis-/Gewinn-Regulierung in
den komplementären angreifbaren Netzbereichen würde gegen das Prinzip der
minimalistischen Regulierungseingriffe verstoßen und die Ziele einer umfassen-
den Marktöffnung nachhaltig behindern. Die Regulierung der Zugangstarife zu
monopolistischen Bottlenecks darf folglich nicht gleichzeitig zu einer Regulie-
rung der Tarife in Netzbereichen ohne Marktmachtpotenziale führen.

Analog der Situation bei wettbewerblichen Netzen müssen die Netzzugangsge-
bühren nicht nur die langfristigen Zusatzkosten sondern auch die Gesamtkosten
der monopolistischen Bottleneck-Infrastruktur decken. Eine regulatorische
Auflage, Netzzugangsgebühren entsprechend der langfristigen Zusatzkosten zu
berechnen, hätte eine Diskriminierung des Netzeigentümers zur Folge. Es ver-
bleibt folglich die Aufgabe, auch die Differenz zwischen Gesamtkosten und Zu-
satzkosten (d. h. die nicht zurechenbaren Kosten) zu decken, da sonst die dauer-
hafte Lebensfähigkeit dieser Anlage gefährdet ist.

Als Referenzpunkt im Sinne eines Als-ob-Wettbewerbs, in dem der Vorwurf
eines Marktmachtmissbrauch des Essential-facilities-Eigentümers nicht gerecht-
fertigt ist, sollte also die Deckung der Gesamtkosten der monopolistischen
Bottleneck-Einrichtung dienen. Die Regulierungsbehörden sollten hierzu die
Unternehmen nicht auf ganz bestimmte Preisregeln, wie z. B. Ramsey-
Zugangstarife oder auf zweistufige Netzzugangstarife verpflichten. Dies würde
die unternehmerische Suche nach innovativen Tarifsystemen behindern. Denn es
ist nicht auszuschließen, dass in der Zukunft noch bessere Regeln entdeckt wer-
den. Price-Cap-Regulierung im mononopolistischen Bottleneck sowie getrennte
Rechnungslegung zu den übrigen Bereichen (Accounting Separation) sind aus-
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reichend, um verbleibende Marktmacht zu disziplinieren und einen diskriminie-
rungsfreien Zugang zu den monopolistischen Bottleneck-Einrichtungen zu ge-
währleisten.

3  Reformbedarf: Regulierungsinstrumente

Die Regulierung genehmigungspflichtiger Entgelte sollte ausschließlich auf das
Price-Cap-Instrument beschränkt werden. Das Grundprinzip der Price-Cap-
Regulierung besteht in einer Preisniveau-Regulierung der Bottleneck-
Komponenten. Die Entgeltregulierung der Leistungen in monopolistischen
Bottleneck-Bereichen sollte nach der Price-Cap-Methode erfolgen, wobei sämt-
liche regulierten Leistungen in einem Korb zusammengefasst werden. Die An-
reizwirkungen der Price-Cap-Regulierung zur Effizienzsteigerung und zukünfti-
gen Investitionstätigkeiten können sich nur entfalten, wenn die Price-Cap-
Regulierung in „reiner“ Form angewandt und nicht mit inputbasierter Gewinn-
regulierung kombiniert wird. Einzelpreisgenehmigungsverfahren stellen wett-
bewerbsschädliche Überregulierungen dar.

Generelle Preisstrukturvorgaben können nicht mit der Möglichkeit einer Preis-
diskriminierung gerechtfertigt werden. Insbesondere darf die wohlfahrtserhö-
hende Preisdifferenzierung nicht mit einer wettbewerbsschädlichen Preisdiskri-
minierung verwechselt werden. Diskriminierungsvorwürfe sind einzelfallbezo-
gen ex post mit Hilfe des GWB zu behandeln.

4  Fazit

•  Es gilt zwischen denjenigen Netzbereichen, die Bottlenecks darstellen und
denjenigen, die durch aktiven und potenziellen Wettbewerb gekennzeichnet
sind, zu unterscheiden. Der diskriminierungsfreie Zugang zu den Bottle-
necks muss durch eine maßgeschneiderte Bottleneck-Regulierung gesichert
werden. Ist dies der Fall, so ist der Wettbewerb auf den nachgelagerten
Netzbereichen funktionsfähig.
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•  Erforderlich ist eine effektive Anwendung der Essential-Facilities-Doktrin
in Kombination mit einer adäquaten Regulierung der Zugangsbedingungen
zu den Bottlenecks, damit der aktive und potenzielle Wettbewerb in den
komplementären Netzbereichen funktionsfähig ist.

•  Price-Cap-Regulierung im monopolistischen Bottleneck sowie getrennte
Rechnungslegung zu den übrigen Bereichen (Accounting Separation) sind
ausreichend, um verbleibende Marktmacht zu disziplinieren und einen dis-
kriminierungsfreien Zugang zu den monopolistischen Bottleneck-Einrich-
tungen zu gewähren.

•  Die Price-Cap-Regulierung ermöglicht die unternehmerische Ausgestaltung
marktkonformer Preisstrukturen. Das Instrument der Price-Cap-
Regulierung erlaubt weder eine regulatorische Vorgabe, noch ein regulato-
risches Verbot bestimmter Preisstrukturen.

V  Ausblick: Reformbedarf des TKG

1  Gesetzliche Verpflichtung zum Abbau von sektorspezifischen
Regulierungen in wettbewerblichen Netzbereichen

Regulierung ausschließlich in Bottleneck-Bereichen lokaler Netze

Der Abbau sämtlicher Regulierung auf den wettbewerblichen Fernnetzbereichen
ist unerlässlich. Insbesondere gilt es, die Regulierung der Zusammenschaltungs-
tarife und der Endkundentarife auf den Fernnetzen zu beseitigen.

Effiziente Price-Cap-Regulierung der Vorleistungsmärkte im Bereich lokaler
Netze macht Regulierung der Ortsgespräche überflüssig.

Es gilt ineffiziente Doppelregulierungen zu vermeiden. Price-Cap-Regulierung
im monopolistischen Bottleneck-Bereich sowie Accounting Separation sind aus-
reichend um die verbleibende Marktmacht zu disziplinieren und einen diskrimi-
nierungsfreien Zugang der Anbieter auf den Fernnetzmärkten zu den komple-
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mentären lokalen Netzen (soweit diese noch monopolistische Bottlenecks dar-
stellen) zu gewähren. Detaillierte Inputregulierungen widersprechen dem Geiste
einer Price-Cap-Regulierung.

2  Reduktion der Transaktionskosten des Regulierungsprozesses

Regelgebundenheit von Regulierungseingriffen anstatt diskretionärer regulato-
rischer Einzelfallentscheidungen

Sowohl die gesetzliche Beschränkung der Regulierungsbasis, als auch die Un-
zulässigkeit von (kostenbasierten) Einzelpreisgenehmigungsverfahren reduzie-
ren die Regulierungskosten erheblich. Hinzu kommen die Vorteile einer erhöh-
ten Planungssicherheit der Marktteilnehmer sowie der institutionellen Transpa-
renz.

Verlagerung von Gerichtsverfahren auf die Missbrauchsaufsicht des allgemei-
nen Wettbewerbsrechts.

Die diskretionären Einzelfallentscheidungen der Regulierungsbehörden haben in
der Vergangenheit zu einer Vielzahl von aufwendigen Gerichtsverfahren ge-
führt. Demgegenüber lassen regelgebundene Regulierungseingriffe einen nur
geringen Spielraum für diskretionäre Einzelentscheidungen. Insoweit
Preisstrukturen von einzelnen Marktteilnehmern als diskretionär bezeichnet
werden, rechtfertigt dies ein generelles regulatorisches Verbot nicht; es handelt
sich vielmehr um eine verbleibende Aufgabe für die Kartellbehörden im Rah-
men der allgemeinen Missbrauchsaufsicht.
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3  Phasing-out sektorspezifischer Regulierung

„Sun Set Legislation“

In der TKG-Novelle sollte das Auslaufen sektorspezifischer Marktmachtregulie-
rung explizit vorgesehen werden. Der rasche technische Fortschritt führt zu ei-
ner sukzessiven Auflösung der monopolistischen Bottlenecks in den Ortsnetzen.
Die Notwendigkeit von Regulierungseingriffen muss daher periodisch überprüft
werden, da bei einem Wegfall der Marktmachtpotenziale auch die Rechtferti-
gung für die Anwendung entsprechender Regulierungsinstrumente entfällt.
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